
Peter Koslowskı
Di1e Universalıtät der Menschenrechte
un die Eınzıgartigkeit der Kulturen

ach der Periode der breiten ınternationalen Zustimmung un Befürwortung der
UN-Menschenrechtsdeklaration VO Dezember 1948 1St dıe Konzeption der
Menschenrechte heute heftiger Kritik ausgeSsetZtL, die einerseıts VO Vertretern der
Drıtten Welt und andererseits VO Vertretern marzxıstischer Posıtionen vorgetragen
wırd Kritiker aus der Dritten Welt erheben den Vorwurf, die Menschenrechte
se]en eıne westliche Konzeption, dıe lediglich kulturelle un politische Werte des
estens wıderspiegele. Dıie Menschenrechte, wiırd argumentiert, unterstellten
den „pOossessıven Individualismus“ des Westens, der VO eiınem isolierten Individu-

ausgehe, das lediglich seınem wırtschaftlichen Erfolg und seinem Besıtz
interessiert sel, ohne seıne Miıtmenschen und die Gesellschaft, in die das Individu-

integriert 1St, berücksichtigen. Die westliche Doktrin der Menschenrechte
sel eın „imperi1alıistischer Anspruch“, eıne spezıelle Lebensweise musse für die
ZESAMTE Menschheıt als „Wahrheıt“ gelten‘. Dıi1e marxıstische Kritik argumentıiert
dagegen, Menschenrechte seıen L1LUT ormale Rechte, be] denen ıhre materıale
Erfüllung In wiırtschaftlichen und soz1ıalen Rechten, 1mM Recht auft Arbeit, Nah-
rung, mediızınısche Versorgung ett nıcht berücksichtigt werde. ach der marx1-
stischen Auffassung spıelen 1UTr die wiırtschaftlichen Rechte eıne Rolle, Menschen-
rechte sınd dagegen bourgeo1se Ideologie. Im tolgenden werden WIr diese beiden
kritischen Eınwände untersuchen un zeıgen, da{fß S1e die Grundıidee der Men-
schenrechte nıcht tretfen.

Worın besteht der Kern der Menschenrechte?

Im heutigen Diskussionszusammenhang mu{fl VO geklärt werden, W as

eıgentlıch die Grundidee der Menschenrechte 1St Die Menschenrechtskonzeption
hat ın der Vergangenheıt eıne deutliche Erweıterung hıinsıchtlich ıhres Umfangs
un Inhalts erfahren. Dıie ersten Menschenrechtsdeklarationen, WI1e die Vırgıinia
Bıll of Rights VO Jahr 1776, Deklarationen VO Schutzrechten
staatlıche Übergriffe auf dıe iındividuelle Handlungsfreiheit un auf die Mıiıttel
dieses Handelns, namlıch das Eıgentum. Die Unverletzlichkeit menschlichen
Lebens, die Abschaffung der Folter, das Recht auf treıie Religionsausübung,
Eıgentum, gleiche Behandlung VOT dem Gesetz, das Recht auf eınen taıren Prozefi
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un Schutz VOT eıner willkürlichen Festnahme der Inhaftierung wurden als
persönlıche, allgemeıne un unveränderliche Rechte deklarıert, dıe jede staatlıche
Handlung banden un: jedem geseLIZLEN Recht übergeordnet waren“. Diese natuürlı-
chen Rechte Schutzrechte, un ıhr Inhalt wurde negatıv formuliert: Sıe
estiımmten, W as der Staat nıcht tun sollte. Der Staat sollte nıcht ohne rechtmäßi-
SCHh Grund un: Verfahren die Freiheıit des Individuums einschränken. Dıie Theorie
der natürliıchen Rechte Sagl nıchts darüber dUS, W as der Staat für das Wohlergehen
des Indivyviduums tun soll Andererseıts garantıert diese negatıve Formulierung, dafß
der Staat diese Gesetzesvorschritten ımmer ertüllen kann, ındem ZEW1SSE
ungesetzliche Handlungen unterläfßt. Der Staat ann nıcht in eıne Sıtuation
geraten, in der Rechte zugesteht, für deren rechtsgleiche Erfüllung ıhm dıe
Miıttel fehlen. Er ann in keıne Sıtuation geraten, in der den Anspruch der Bürger
auf die Erfüllung iıhrer Rechte zwangsläufig enttäuschen mu(fßß, mMı1t der Folge, dafß
ıhr Vertrauen in den Staat geschwächt wırd

Diese schützenden, negatıv formulierten Rechte des Menschen gegenüber dem
Staat sınd pOSItLV tormulı:erten, materıalen, wiırtschaftliıchen un soz1ıalen
Rechten miıt gröfßter Reichweıite ausgedehnt un: 1ın posıtıve Ansprüche des
Indivyviduums gegenüber dem Staat verwandelt worden. Dıiese wiırtschaftlichen un:
soz1ıalen Rechte umftassen beispielsweise nıcht NUur das Recht auf Nahrung und
medizinische Versorgung, sondern das Recht auf eınen „adäquaten Lebensstan-
dard“ un: „das Recht VO  e jedermann auf den Genufß des höchsten erreichbaren
Standards physischer un psychiıscher Gesundheıt“, W1e€e es die Weltgesundheıitsor-
gyanısatıon (WHO) ordert. Es 1St offensichtlich, da{fß selbst der reichste Staat bıs
heute nıcht ın der Lage 1st, diese Rechte sıchern, und da{fß diese Rechte ın keinem
Staat VOT Gericht geltend gemacht werden können. S1e können keine subjektiven,
öffentlichen Rechte gegenüber dem Staat se1ın, da der Staat die Güter, die mıt diesen
Rechten wurden, nıcht hervorbringt. Er annn sS1e dem olk gewähren,
WE der Empfänger das Sozialprodukt für diese Rechte schon erzeugt hat Der
Staat veErmas diese Rechte Nnu  — gewähren, Wenn das olk sıch diese Rechte selbst
gewährt, ındem 65 dıe zugesicherten „Rechtsgüter“ produzıert. Folglich können
diese soz1ıalen un wiırtschaftlichen Rechte eigentliıch keine Rechte, sondern NULr

(suter se1ın. Sıe sınd programmatısche Vorschläge, dıe sıch darauf beziehen, W 4S der
Staat Öördern soll, nıcht aber darauf, W as der Staat allen Umständen den
Büurgern gewähren und zubillıgen mMu

Die Unterscheidung zwıschen „Menschenrechten“ un wirtschaftlichen und
soz1alen Rechten der Zielen 1St für jede Menschenrechtsdiskussion sehr wichtıig.
Sıe zeıgt, dafß sıch die Konzeption der Menschenrechte und die Konzeption der
wirtschaftlichen Entwicklung nıcht gegenselt1g ausschließen, sondern eher in

komplementärer Beziehung stehen. Dıie Unterscheidung demonstrıert, da{fß Men-
schenrechte und soz1ıale Rechte aut verschiedenen Rangebenen un auf verschiede-
NC  > Fbenen der Verallgemeinerung un der Durchführbarkeit agıeren. Sıe lıegen
707



Die Uniwersalıta der Menschenrechte un die Einzigartigkeit der Kulturen

auf verschiedenen Rangebenen, da nıemand mehr versprechen sollte, als 1n der
Lage 1St, halten. Dıies bewahrheitet sıch in besonderem Mafß für den Mächtig-
SCCH;; der das Recht hat, auf jeden einzelnen Zwang uszuüben für den Staat.
Intfolgedessen darf der Staat die negatıv tormulierten Menschenrechte nıcht mMiıt
dem Versprechen einschränken, 1€eSs geschähe, wiırtschaftliche un soz1ıale
Zıele der „Rechte“ künftig ördern. Es 1Sst unsıcher, ob das Versprechen
einhalten kann, un esS ISt auch eın Trost für den jetzt ebenden Menschen, da{fß die
Einschränkung seıner Grundrechte die wiırtschaftlichen „Rechte“ der kommenden
Generatıon Öördern wırd Die wiırtschaftlichen Rechte der CGsuüter der Zeıtgenos-
SC können ZUgunsten der zukünftigen wiırtschaftlichen Rechte eingeschränkt
werden, nıcht jedoch die Grundrechte des Menschen un seıne Menschenwürde.
Dıie Zukunft hat nıcht das Recht, dıe Rechte der iın der Gegenwart Lebenden
verringern. Jle Generatiıonen und hıstorische Epochen sınd Gott gleich ahe bzw
gleich ın ıhren Grundrechten.

Das andere Problem, das den Rang zwischen Menschenrechten un den
wirtschaftlichen Zielen des Staates anbelangt, besteht iın der Tatsache, da{fß eıne
Verletzung der menschlichen Grundrechte ZUgunstien wiırtschaftlicher Ziele ihren
7weck selbst nıcht erreıicht. Eın Staat, der seine Legıitimität verlıert, weı] seıne
Burger nıcht schützt und ıhre Menschenrechte nıcht einhält, bußt normalerweıs
auch ıhre Unterstützung und Miıtarbeıit eın und wırd sehr wahrscheinlich geringe
wirtschaftliche Fortschritte machen.

Wırtschaftliche ‚Rechte“ der Zıele un Menschenrechte liegen auft verschiede-
Nen Ebenen der Verallgemeinerung und Durchführung. Wırtschafttliche Rechte
können 1Ur als diskriminıerende durchgeführt werden, da nıcht jeder Staatsbürger
ohne die totale staatlıche Kontrolle jedes Lebensaspekts FA E gleichen eıt die
gröfßstmöglıche Menge wirtschaftlicher Guüter besitzen ann Dıie daraus tolgenden
Optionen Diskriminierung der Totalısıerung der Kontrolle senken umgekehrt
wıederum den wirtschaftlichen Ertrag. Es 1St jedoch möglıch, dıe Menschenrechte
jeder Person Übergriffe des Staates der anderer Bürger schützen.
Deshalb sınd Menschenrechte generell und unıversell, während wirtschaftliche
Rechte 1Ur teilweıse generell sınd und me1lst einıge Gruppen benachteiligen,
zumındest in regionaler Hınsıcht, da 6S ın der regiıonalen Entwicklung immer
Unterschiede oıbt. Dies bedeutet nıcht, da{fß der Staat auf die Förderung wırtschaft-
lıcher Rechte verziıchten ollte, sondern zeıgt, da{fß allgemeıine Menschenrechte
nıcht Zzugunsten wirtschaftlicher Rechte, die iın regionaler un soz1ıaler Hınsıcht
unterschiedlich wırksam sınd, einschränken ann Der Staat sollte die wırtschaftli-
chen Rechte der Einschränkung fördern, da{fß die Menschenrechte respektiert
werden.

Bıs hıerher 1St uUuNseTIC Analyse beinahe eıne reın logische, die A4aUS der Prämıisse
tolgt, daflß der Staat den allgemeınen Wıiıllen und das Gemeimwohl repräsentiert und
demzufolge dıe Pflicht hat, gemäafßs den Prinzıpien der Allgemeinheıt un: der
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gleichen Behandlung jedes Staatsbürgers handeln. Der Staat sollte darauf
achten, W as allgemeın und unıversell gültıg 1St Dıi1e Überordnung der Menschen-
rechte ber die wirtschaftlichen Ziele bedeutet, dafß das Gemeinwohl nıcht durch
einzelne wirtschaftliche Ziele, sondern LLU! durch die enschenrechte UunN die
wiırtschaftliche Entwicklung definiert werden ann Wır mussen unterscheiden
zwischen der Grundkonzeption der Menschenrechte, welche die Rechte auf
persönliche Integrität, auf eın faıres Gerichtsverfahren un den Schutz VOT

willkürlicher Inhaftierung SOWI1e das Recht aut die Früchte der eıgenen Arbeit (des
Eıgentums) definiert Rechte, die allen Umständen beachtet werden mussen

un zwiıischen der davon abgeleiteten Konzeption der wirtschaftlichen Rechte
der Zıele, dıe programmatische Aufgaben eınes jeden Staates sınd, jedoch die
Grundrechte nıcht können. Es mu{fß och einmal betont werden, da{ß jede
Ausschließlichkeitsbeziehung zwischen wirtschaftlıchen Rechten un Menschen-
rechten explizıt bestritten wiırd, dagegen eıne komplementäre Beziehung be]

wırd
Unterordnung der wirtschaftlichen Rechte die Menschenrechtel vertreten

Die Notwendigkeıit des Schutzes der Menschenrechte in Gesellschaften,
die als Staaten organısıert sınd

Nun erhebt sıch die rage, inwıeweıt diese Konzeption der Menschenrechte und
der wirtschaftlichen Ziele überhaupt allgemeın gültıg 1st Ist sS1e eıne westliche
Konzeption der 1st ıhr Anspruch auf Universalıtät in jeder Kultur gerechttertigt?
Unsere Beweisführung für die Überordnung der Menschenrechte ber wırtschatt-
liıche Rechte begann mıt der Voraussetzung, da{fß CS Aufgabe des Staates 1st; das
Allgemeinwohl und den Wıllen des Volkes realisıeren. Dieses Prinzıp des
allgemeinen Wıllens 1St eın indıvidualıstisches, sondern eın ganzheıitliches: Das
Allgemeinwohl und der Wılle des Volkes können L1LUI mıiıt ezug auf alle Staatsbür-
SCI un nıcht mıt Bezug aut estimmte Gruppen der Personen definıjert werden.
Das Prinzıp staatlıcher Handlungen mufß Allgemeinheıt se1ın, enn der Staat 1St die
einzıge Institution, die das Recht hat, jeden einzelnen zwıngen, und die
Erfüllung der Pflicht eınes jeden, den rechtsgültigen Entscheidungen des Staates
gehorchen, eintordern annn Rechtszwang ann aber 1Ur für 7wecke ausgeübt
werden, die Allgemeinheitscharakter haben un nıcht iırgendwelchen partikularen
Interessen dienen. Weıl der Staat das Monopol des rechtsmäfsıgen Zwangs innehat,
gewınnt jeder Staat eiıne ungeheure Macht ber das Indiyiduum un ber Grup-
pen Jle anderen Kräfte ın eıner Gesellschaft haben ıhre Macht un:! das Recht auf
Zwangsausübung auf den Staat übertragen. Dıiıes 1St die Beschreibung eınes jeden
Übergangs eıner feudalen der raäumliıch segmentierten Gesellschaft modernen
Staaten. Da das Grundphänomen dieses Übergangs 1m heutıgen Afrıka dasselbe ist,
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w1e 6S 1im Übergang VO fteudalen ZU modernen EKuropa beobachtbar Wr (und
VO  e} Hobbes beschrieben wurde), können WIr die Prinzıpien dieses Übergangs in
staatlıchen Gesellschaften (ım Gegensatz staatenlosen Gesellschaften) sowohl in
Afrıka als auch 1n Europa anwenden.

Der fundamentale Proze{(ß dieses Übergangs besteht darın, dafß der Staat Macht
über Individuen un Gruppen 1n dem Mal gewınnt, W1e s$1e diesem ıhre Macht
übertragen bzw ZWUNSCN werden, S1e übertragen. Diese Individuen mussen
tolglıch VOT der VO ihnen auf den Staat übertragenen Macht des Staates gyeschützt
werden, ındem diese Macht durch das (Gesetz eingeschränkt wırd Aus der
Notwendigkeıit der Umftassendheit un: Begrenzung staatlıcher Macht geht das
Paradoxon eınes jeden konstitutionellen Staates hervor: Das Paradoxon der
Selbstbegrenzung unbegrenzter staatlıcher Macht durch den Staat selbst. Die
Menschenrechte sınd eın Ausdruck dieses Paradoxons der Selbstbeschränkung des
Staates durch konstitutionelle Ma{fißnahmen (Gewaltenteilung) un durch die
Anerkennung der ınternatıonalen und allgemeinen Gültigkeit der Menschenrechte
(UN-Deklaratıion).

Dıie Notwendigkeıt der Menschenrechte entsteht A4aUus dem ungeheuren Machtzu-
wachs, der dem Staat 1im Prozefß der Zentralisierung eıner Gesellschaft 1ın die Hand
gegeben 1ıst uch dıe unabhängigen afrıkanıschen Natıonalstaaten entstanden aUus

segmentaren Gesellschaften der Reichen (empires), 1ın denen die Stäamme voneın-
ander abgegrenzt un LLUT partıell polıtisch integriert Waren5. In diesen ursprung-
ıch segmentaren Gesellschaften hatte die Zentralgewalt keine vollständige Kon-
trolle ber den einzelnen, der sıch durch Abwanderung der Staatsgewalt entziehen
konnte, ındem weıterzog. Im Verlauf der Zentralisierung, der Umwandlung
dieser „geordneten Anarchıen“ 1ın Natıonalstaaten während des Kolonialismus un
danach, 1St die Lösung der rage, WwW1e Individuen und Gruppen VOT staatlıcher
Macht und ıhrem Mifßbrauch schützen sınd, unabdingbar geworden. Dies 1St 1m
Prinzıp das gleiche Problem W1€e 1ın jedem anderen Staat der Welt Sobald sıch eıne
tradıtionale Gesellschaft eıner staatlıch organısıerten Gesellschaft wandelt, wiırd
dıe Durchsetzung der Menschenrechte notwendig. Gewohnheıiten un rıtuelle
Beziehungen, die für die soz1ıale Kontrolle ın Stammesgemeıinschaften un kleine-
Icn Gruppen ausreichend sınd, verlieren iın ethnısch heterogenen un d}  n
Großgesellschaften unvermeıdlıch ıhre Bındungskraftt. Das Problem verschärtft
sıch ın ethnısch heterogenen Staaten, Stammeskulturen mıteiınander konkurrie-
FGn und sıch gegenseılt1g hındern, allgemeıne sozıale Anerkennung erreichen.

Der Prozef(ß der Durchsetzung des posıtıven Rechts 1st iın der tradıtionellen
europäıischen Gesellschaft Zuerst 1n der griechischen Antike Übergang VO der
homerischen Feudalgesellschaft ZUT prädemokratıischen Polıs der Retormen Solons
(ım Jahr 594 V. Chr.) beobachten. Hesiod beschreıibt 1in eindrucksvoller VWeıse,
WI1e das alte Gewohnheitsrecht der Goöttın „Themis“, das sıch 1U  — A4adus Konventılo-
nen un TIradıtionen ZUsammeENSESELZL hatte, durch das NCUC, prazıs formulierte
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(Gesetz der Göttıin des Rechts, der „Dıke“, ersetzt wurde, welches das Resultat VO  e

Entscheidungen iın der Volksversammlung W ar und als posıtıves, VO Wıllen des
Volkes hervorgebrachtes Recht institutionalıisıiert un ın Kraft DESELIZL wurde.
Dieser Übergang ZUur Staatstorm der Polıs annn als Modell tür den Übergang VO

tradıtionellem Recht dem Recht un der Kultur eıner polıtisch organısıerten
Gesellschaft stehen. Die Kontrolle staatlıcher Macht un die Vorkehrungen
Tyranneı wurden dieser eıt durch demokratische Wahlen gesichert, die jedoch
1LL1UT volle Staatsbürger einbezogen un Sklaven ausschlossen. Die Bedeutung der
demokratischen Kontrolle staatlıcher Macht in den Solonischen Reformen 1-

streicht auch Aristoteles ın seıner Beschreibung der Geschichte der Demokrratie ın
Athen

Die Universalıtät der Menschenrechte un kulturell-relig1öse Werte

Hıstorische un! ethnologische Untersuchungen erklären, da{fß dıe gesetzliche
Einschränkung staatlıcher Macht notwendiıg 1Sst, WEeNnNn der Übergang Von der
Stammesgesellschaft ZUTr staatlıchen Gesellschaft einmal stattgefunden hat Diese
Notwendigkeıit posıtıver Rechtsgesetze 1St natürlıch nıcht ıdentisch mıt allgeme:-
ne  S Menschenrechten, da der Status eınes durch das (zesetz geschützten Staatsbür-
DCIS, Ww1e 1m Fall des Öömiıschen Reichs un des römiıschen Rechts, aut einzelne
Gruppen beschränkt seın ann Hıer kommt eine kulturell-relig1öse Geprägtheit
der unıversalıstischen Menschenrechtstradıtion AF Vorscheıin. Wıe dıe Geschich-

zeıgt, 1St die Zuerkennung allgemeıner Rechte tür die gesamte Menschheıt eıne
Vorstellung, dıe durch das Chrıstentum ausgebildet un durchgesetzt worden ST
Die Idee allgemeıner enschenrechte wırd Von der Vorstellung der Würde jedes
Menschen etragen, eıne Würde, die durch die christliche Anschauung der
Erschaffung jedes Menschen durch Gott, der Gottebenbildlichkeit des Menschen,
der Erlösung und Unsterblichkeit jedes Menschen und der Inkarnation (zottes 1m
Menschen theologisch fundıiert ISt Der „unendlıche Wert der Subjektivıtät“ 1st
WI1e Hegel konstatıert eın christlicher Gedanke, und die Idee, der
Menschheıt enschenrechte zuzuerkennen, hangt mı1t der unıversalıistischen
Sendung 1m christlichen Glauben zusammen“‘®. Diese unıversellen, „humanıstı-
schen“ Flemente des christlichen Glaubens haben nıcht sotort eıner allgemeınen
Anerkennung der enschenrechte ın christlıchen Ländern geführt, vielmehr
haben s1€, mıt den Ideen der europäıischen Autklärung, langsam eıne
Entwicklung hın unıversellen Menschenrechten bewirkt.

Es 1St nützlıch, dıe früheren Stadıen dieser Entwicklung 1m teudalen Europa
betrachten. IDer Feudaliısmus kannte bereıts konstitutionelle Rechte der Stinde,
kirchliche Vorrechte und Instiıtutionen der Rechtsprechung, die eıne geW1SSe
Kontrolle der Zentralgewalten erlaubten. [ Ddiese „alteuropäıischen Freiheiten“
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mıiıt dem wichtigen Dualismus Von Kırche und feudalen Landesherren
verknüpft, der als eın miıttelalterlicher Vorläuter der modernen Gewaltenteilung
angesehen werden Al Diese Vorläuter des konstitutionellen Staates weısen auf
die Wiıchtigkeıit der einzelnen Entwicklungsstadıen der Durchsetzung VO  aD} Men-
schenrechten in eıner Kultur hın Sıe zeıgen, da{fß verschiedene Kulturen un deren
historische Etappen ın der sozıalen Entwicklung verschiedene tunktionale Aquiva-
lente der Semi-Aquivalente ZUTr Idee der Menschenrechte bılden können. Im
deutschen Miıttelalter 1€es die Vorstellungen der „Freiheiten der Stände“,
des „guten alten Rechts“, das dıe Herrschenden verpilichtete, die Berufungsıin-

des römisch-katholischen Gerichtshofs und die Idee der Verbindung VO

Schutz un Herrschaft, das heifßt der Pflicht beschützen auf seıten des
Herrschenden un: der Pflicht der loyalen Gefolgschaft aut seıten des Beherrsch-
ten Diese Vorstellung VO  } Rechten un Pflichten zeıgt, da{fß die Idee der
Menschenrechte A4US eıner alteren Auffassung VO  a} Menschenwürde hervorgeht, die
ımmer och die „regulatıve Idee“ der Menschenrechtstheorie bıldet, W1e€e das
Beispiel der Grundrechte 1m deutschen Grundgesetz zeıgt.

iıne nichteuropäische, in den Ländern der Dritten Welt endogene, kulturelle
un! theoretische Fundierung der Menschenrechte ertordert CS die Durchsetzung
der Menschenrechte mıt endogenen, tradıtionellen Vorstellungen VO  } Menschen-
würde in Verbindung bringen und diese latenten Tradıtionen der Menschen-
wuürde stärken. Um den rechtlichen Schutz der Bürgerrechte einıger Gruppen
aut den Schutz der Menschenrechte aller Bürger eıner Natıon erweıtern und
verallgemeınern, bedartf N der Einführung unıversalıstischer kultureller Werte ın
Kulturen, deren Werte in überwıegendem Ma{ die VO  3 Stammeskulturen SCWESCH
sınd ber die rage 1Sst; ob diese unıversalıstischen kulturellen Werte ohne den
Rekurs auf unıversalistische Religionen Ww1e€e das Christentum oder den Islam
entwickelt werden können. Untersuchungen der Entwicklung relıg1öser Jau-
bensvorstellungen zeıgen eınen deutlichen Zusammenhang 7zwıschen der Entwick-
lung universalıstischer, staatliıch organısıerter Gesellschaften und der Eıntührung
monotheistischer Religionen. Der evolutionäre Wandel eıner unıversalıstischen
Gesellschaft wırd ın der Regel VO eıner Entwicklung eıner unıversalıstischen
Religion begleitet‘.

Eın Beispiel AUS der Kultur Rwandas vermag 1eS$s emonstrieren. Nach
Magquet 1St ın der Weltanschauung der Banyarwanda, der Leute VO Rwanda, dıe
Welt VO  D Imana Aaus dem Nıchts erschatfen worden. Imana erschuf Kazıkamuntu,
der der gemeınsame Vortahr aller Menschen 1St Kazıkamuntu hatte reı Kınder,
die die Vortfahren der reı sozialen un stammesmäfßigen Gruppen in Rwanda
sind® ıne Fundierung der Menschenrechte 1n dieser Kultur mußte den eıl der
mythologischen Tradıtion hervorheben, der aut den gemeinsamen Ursprung aller
Menschen 1ın der Schöpfung hiınweıst, 1m Gegensatz dem Teıl, der eher die
stammesbezogenen Ungleichheiten un:! ıhre mythologischen Rechtfertigungen
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betont. FEın Ühnliches Vorgehen hat Gandhı in Indien gewählt, als dıe „Unbe-
rührbaren“ MIt dem tradıtionellen Beinamen der „Kinder Gottes“ benannte.

Dıie Notwendigkeıt eıner Synthese zwiıischen der unıversalıistischen Tradıtion der
Menschenrechte un tradıtionalen Kulturen

Es 1St jedoch fraglıch, ob der Rekurs auf eıne mythologische Weltanschauung in
einer Weltsituation, die auf eıne Integration der Welt durch Naturwissenschaft und
Philosophie hıinzıelt, sıinnvoll 1Sst Dıie mythologische Weltanschauung wurde 1n
Europa VO der christliıchen Relıgion und Philosophie durch unıversalıstische
sozıale un: kosmologische Ideen SOWIl1e eıne Geschichtsphilosophie überwunden,
welche dıe Rolle menschlicher Praxıs für die Naturbeherrschung betonten und
damıt geschichtlichen Wandel und Fortschritt ermöglıchten. uch 1er 1St 6S

interessant, die Sıtuation in Afrıka mıiıt der deutschen Geschichte vergleichen.
Die polytheistische germanısche Mythologıe WAar mıt iıhren partıkularıstischen
Wertvorstellungen un ıhrem Begritf der ewıgen Wiıiederkehr des Gleichen der
historischen Weltanschauung des Christentums un ıhrer Idee des Fortschritts
stark entgegengeSetZt. ber ach der Bekehrung der herrschenden Klasse AD

Christentum wurde die ZESAMTE römisch-christliche Kultur schnell in Deutschland
ANSCHOIMMECN. Obwohl diese Relıgion 1m Ursprung asıatısch-afrikanısch und der
germanıschen Welt tremd Wal, wurde die alte Mythologie aufgegeben. Die
mıiıttelalterliche Kultur der germanıschen Christenheıit bıldete eıne völlıg neuartıge
Synthese.

Das Beispıel zeıgt, da{fl die Weıiterentwicklung der germanıschen Kultur auf eıner
vollständigen, jedoch freıen un: schöpferıischen UÜbernahme eiıner tortgeschritte-
1910 Kultur, Kunst un Religion beruhte. Dies weıst auf die Notwendigkeit eıner
gyanzheitlichen Synthese eıner fortgeschrittenen und eıner tradıtionalen Kultur hın,
die nıcht auf eiıne Dımension der Zıviılısation, W1e€e Naturwissenschaft oder
Technıik, beschränkt werden hakar Das Streben ach eıner allumtassenden, alle
Aspekte der Zivilısatıon einbeziehenden Synthese 1Sst erforderlıch, eıner Synthese,
die keine Seıte unverändert läfßt. Demgemäfß 1St CS nıcht vernünftıg, dıe moderne
Naturwissenschaftt un Technik hne die polıtischen Veränderungen 1in Rıchtung
auf die Menschenrechte übernehmen. Der techniısche Fortschritt legt eıne solche
Macht 1ın die Hände der Regierungen, da{fß eın unerhörtes Ausmafß Unterdrük-
kung möglıch wiırd, WEEeNNn nıcht gleichzeıitig Menschenrechte durchgesetzt werden.
Auf der anderen Seıte 1St 65 schwier18g, dıe Menschenrechte hne die Universalıtät
des christliıchen Glaubens übernehmen. Fragwürdig 1Sst auch dıe Verschmelzung
eıner natıvıstischen und tradıtionalıstischen Kultur mıt der westlichen aturwIs-
senschaft un: Technik hne Adaptıon der unıversalıstischen Werte, dıe der
westlichen Wıssenschaft in Gestalt VON Christentum und Menschenrechten
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grunde liegen. Wenn diese Synthese und dialektische „Aufhebung“ VO Tradıtion
un westlicher Wıssenschaft un Technik nıcht stattfindet, besteht die Gefahr, da{fß
dıe früher authentische tradıtionale Kultur sowohl ıhre soz1ıale Integrationskraft
und Wırkung verliert als auch die sozıale Sprengkraft VO Naturwissenschaft un
Technık nıcht mehr iın eıne eueEC Zivilisation integrieren annn

Die Welt 1St in eınen dynamischen Prozefß tortschreitender Naturwissenschaft
un Technik involviert, der seıne Ursprünge ın den kulturellen Tradıtionen des
Westens, das heißt der naturwıssenschaftlichen un: philosophischen Forschung,
der personalen und polıtischen Freiheit und der christlichen Religion hat Diese
dre1 Elemente Wiıssenschaft, Freiheit und Christentum bılden eıne Eınheıt,
deren Auflösung sıch 11UT!T sehr gefährlich autf die Menschheıt uswirken kann, da
wissenschaftliıche Neugierde un Experimente ohne Berücksichtigung der Men-
schenrechte un der substantiellen relig1ösen Werte eıner sehr inhumanen Welt
tühren können un ZUT Vernichtung des Menschen durch seıne eıgenen techni-
schen un wıssenschaftlichen Erzeugnıisse. Die Atombombe 1St L11UTr eın Indikator
für diese Gefahren. Die westliche Kultur selbst hat och keine stabıle Lösung ihrer
eiıgenen Dynamık gefunden. Diese Lösung finden, 1St die historische Aufgabe
eıner Weltkultur. Dıies 1St nıcht die Aufgabe der westlichen Kultur, sondern
eıner Weltkultur, da die echten und unvertfälschten Elemente der SOgeNaANNTtEN
„westlichen“ Kultur ımmer auf mehr als autf reın „westliche“ Standpunkte
ausgerichtet

Das bezeichnende Charakteristikum der drei Elemente des westlichen Denkenss,
Wiıssenschaft, Freiheıt, Christentum, Ist; da{f sS1e alle eınen unıversalistischen
Anspruch auf unıverselle Wahrheıit und Anerkennung erheben. Dıie Wıssenschaft
basıert autf dem Ethos der unıversellen Wahrheıt. Freiheit und Menschenrechte
implizieren ımmer auch die Freiheit un Rechte unNnserer Mıtmenschen, un nach
dem christlichen Glauben 1st (sott der gleiche für alle Menschen. Das westliche
Denken 1st deshalb ımmer mehr als westliches Denken. Es 1St sıch selbst ımmer
VOTaus Seine besondere Eigentümlichkeıit besteht 1m Streben ach Universalıtät.
Da seıne Besonderheıit in der Universalıtät besteht, 1St 65 offensichtlich, da{ß
„westliche“ Kultur ımmer mehr als eın blo{fß partıkuläres Phänomen bedeutet. Es
1St die menschliche un substantielle Basıs eıner gemeınsamen kommenden
VWeltkultur, die nıcht westlıch, sondern kosmopolitisch seın un zugleich die
Eınzıgartigkeıit natiıonaler un regionaler Kulturen bewahren wiırd. Dıie westliche
Kultur 1st ın sıch selbst bereıts pluralıstisch, da die europäıischen Natıonen un: die
USA sehr dıvergente Kulturen mı1t allerdings gemeınsamen allgemeinen Werten
bilden Sıe bılden eıne Einheıt 1n der Mannigfaltigkeit. Beispielsweise können die
tranzösischen, deutschen oder ıtalienıschen Nationalkulturen nıcht eintach mıt der
angelsächsischen Kultur gleichgesetzt werden.

Ebenso mussen die afrıkanıschen Kulturen eıne CUuU«cC Synthese zwıischen der
unıversalıstischen Tradıtion der menschlichen Freiheıit, der Wıssenschaft un dem
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Christentum un ıhrem eıgenen kulturellen, künstlerischen un kommunalen
FErbe eingehen. Der reine Natıyısmus der TIradıtionalismus 1st keine Lebensform,
die aut Dauer bestehen kann, da CT nıcht aut eıne Idee substantıeller, menschlicher
Wahrheit gerichtet IST. S1e wırd im Wettstreıt mıt eıner Lebensweise, die sıch der
Anerkennung unıverseller Rechte des Menschen orıentiert, nıcht Jebensfähig se1n.

Andererseıts 1sSt die unıversalistische Kultur, die sıch A4aUuUsSs den Menschenrechten,
dem Christentum un der Wissenschaft konstitulert, nıcht überdeterminiert. Sıe
bestimmt ıhre Individuation 1ın natıonalen un regionalen Kulturen nıcht vollstän-
dıg Sıe aflst der Individualıität natiıonaler un regionaler Kulturen genügend
Freıraum. Diese unıversalıstische Kultur bedart geradezu der konkreten Gestal-
tung ıhrer Grundgedanken iın Nationalkulturen un: ıhrer kulturellen Konkretisie-
rung, da die unıversalistischen Prinzıpien notwendigerweise abstrakt und formal
sınd Aus diesem rund 1St eıne umfassende Synthese der unıversalistischen Ideen
substantieller Freiheit miıt der Eınzigartigkeıit natıonaler und regionaler Kulturen
gleichermaßen möglich un notwendig. Dıie kommende Weltkultur wırd AaUusSs dieser
Synthese als Einheıit in der Mannigfaltigkeit hervorgehen‘.

Mens;henrechte der wirtschaftliche Entwicklung eıne alsche Alternative

Eınige polıtische Denker, sowohl atrıkanısche als westliche, behaupten, die
Erfordernisse der Modernisierung und des soz1ıalen Fortschritts 1n Afrıka und in
anderen Ländern der Drıitten Welt würden die Durchsetzung der Menschenrechte
in dıesen Ländern Z jetzıgen Zeitpunkt nıcht gestatten”“.  10 Die für da1ıe Realısıe-
rungs wirtschaftlicher Rechte un: sozıaler Wohlfahrt erforderliche Modernisıerung
der tradıtionalen Kultur und Gesellschaft erfordert ach diesen Autoren die
Abschaffung der vorläufige Suspendierung der Menschenrechtsgarantıen. In
einıgen Fällen beruht dıe Argumentatıon auf der Annahme, eıne Entwicklungsdik-

sel der einzıge polıtısche Weg, eine tradıtionelle Gesellschaft modernisıe-
PEn Aus ethischer und polıtischer Sıcht 1St CS, W1e€e oben dargelegt, nıcht gerechtfer-
tıgt, Menschenrechte ZUugunsten zukünftftiger wirtschaftlicher Ziele oder Ertrage
optern. Ferner ann 1m Licht der Untersuchungen polıtıscher Instiıtutionen
nachgewiesen werden, da{fß „kommissarısche“ Dıktaturen, die PCI definıtionem als
begrenzte und ZEWISSE Ressorts, WwW1e Erziehungs- der Entwicklungsaufgaben,
gebundene eingeführt wurden, aZu tendieren, sOoOuverane der tyrannısche Dik-
aturen werden. Die Versuchung für dıe herrschende Elıte, der Macht
bleiben der ıhrer Macht durch Unterdrückung un Korruption Bestand
verleihen, 1sSt meıst stark, als da{fß CS be1 der kommiuissarıschen Dıktatur bliebe!!

ber auch wiırtschaftlich-kulturelle Argumente sprechen die Entwick-
lungsdiktatur. Jede Entwicklung der Person oder der Natıon 1St prımäar das
Ergebnis der Lernfähigkeıit VO Individuen oder Gruppen. Entwicklung folgt aus
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der Fähigkeıit, die Umwelt richtig wahrzunehmen und die richtigen Entscheidun-
pCHh treffen, das heißt die für die Erreichung der jeweıligen Ziele geeıgnetsten
Strategıen auszuwählen Die Lernfähigkeıt Natıon 1ST 1U untrennbar
verbunden MI der Möglıichkeıit jedes Miıtglieds der Gesellschaft die für 6S besten
Strategien auszuwählen, un der Fähigkeıt der Regıierung, diese persönlıchen
UOptimıierungsstrategien koordinieren Es 1STt leicht nachweıisbar, da{ß eiNe

Dıktatur der iırgendeine andere Regierungsform, dıe dıe Menschenrechte er-

drückt die Fähigkeıt des Indiyiduums und des Staates, lernen un: sıch
Umweltveränderungen AaNZUDASSCH, durch Unterdrückung, Angst un Rückzug
der Bevölkerung VO den Entwicklungsaufgaben reduziert

Infolgedessen hat die Menschenrechtsgarantıe auch ökonomuische Bedeutung
Die ökonomische Theorie der Menschenrechte!? betonte diese kulturell-
ökonomische Bedeutung der Menschenrechte, die Flexibilität, ern- un Anpas-
sungsfähigkeıt Gesellschaft Eın zentralisıerter politisch-
ökonomischer Entscheidungsprozeifß beschleunigt keinestalls den Entwicklungs-
proze{ß sondern wırd sehr wahrscheinlich den rad des sozıalen Fortschritts un
des wirtschaftlichen Wachstums A4US reı Gründen senken Er verringert dıe
Verbreitung VO  } Wıssen Gesellschaft Er reduziert die Fähigkeit und
Motivıerung der Bürger verantwortungsvollem un vernünftigem Handeln,
ındem persönliche Inıtıatıve und Arbeıtsneigung schwächt Schließlich VeCI-

schlechtert EIHE Diktatur oder CI überzentralisiertes polıitisches System die
Voraussetzungen für optimale ökonomische Strategien VO  w} Fırmen un Individu-

dadurch da{fß SIC aut nıcht verfassungskontforme Anderungen der politischen
Strategıen und des Institutionenrahmens zurückgreifen mu Anderungen, die
weder vorhersagbar sınd och den persönlichen Entscheidungen der Wıirtschaf-
tenden berücksichtigt werden können. egen der Unvorhersagbarkeıt un Un-
verläßlichkeıit des politischen Rahmens nıcht durch C1iNE Verfassung be-
schränkten Staates können die Produzenten und Konsumenten ı Wırtschaftssy-
Stem keine langfristigen Pläne fassen un realısıeren Ihre Neıigung en

wırd ebenso nachlassen WI1C ıhre Fähigkeıt verantwortungsbewufstem Handeln
Jeder langfristige Entwicklungsprozefß ertordert dafß den Wırtschaft
Handelnden ein langer Zeithorizont möglıch 1STt Fur jeden Entwicklungsprozefß 1ST

CS notwendig, da{fß die Menschen Landes langfrıstig planen und polıtısche
Stabilität können

Derartıige Probleme Wirtschaftt Bedingungen Entwicklungsdik-
werden ethnisch heterogenen Entwicklungsgesellschaft och dadurch

verschärft, dafß das Vertrauen autf dıe Unparteilichkeit der Zentralregierung
gegenüber den dıversen ethnischen Gruppen SCIN1NS 1ST So wırd C1iMN allgemeines
Mißtrauen gegenüber der ethnischen un soz1ıalen Unvoreingenommenheıt VO

Staatsstrategien vorherrschen und och eiınmal die Rate der wiırtschaftlichen
Entwicklung senken uch 1er wırd die Bedeutung der Menschenrechte für C1IiNEC
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optimale wirtschaftliche Entwicklung durch eın ökonomisches Argument bestä-
tıgt, das auch Rückgriffe auf Modelle sozıjalıstischer Planwirtschaften fragwürdig
erscheinen aßt ıne zentralgesteuerte Okonomie erfordert eın hochentwickeltes
Informationssystem und eıne hohe Arbeitsmoral,;, die sıch NUur iın eiıner ethnisch
homogenen Umwelt entwickeln kann, 1ın der die ıntormelle Kontrolle hoch 1st
Beide Voraussetzungen eıner zentralgesteuerten Ökonomie sınd 1L1UTr in eıner
Gesellschaft erfüllen, die eın hohes Nıveau eıner umfassenden wiırtschaftlich-
technologischen Entwicklung bereıts erreicht hat Keıne dieser Bedingungen 1St ın
Gesellschaften gegeben, dıe sıch 1m Übergang befinden VO eıner tradıtionalen
geschlossenen Gesellschaft, die soz1ıalen Status zuschreibt, eiıner modernen
oftffenen Gesellschaft, dıe ındıviduelle Entfaltung (achievement) Öördert.

Es 1St nützlıch, sıch eriınnern, da{fß Auguste Comte, der soziologische
Theoretiker der Entwicklung europäischer Gesellschaften 1mM 19. Jahrhundert,
Z7WwWel notwendige Bedingungen für Entwicklung angıbt: Ordnung un Fortschritt.
Voraussetzung VO  e} Fortschritt als eiınem iındıvıduellen un soz1ıalen Phänomen 1st
Lernfähigkeıt. Diese bedarf jedoch eınes stabılen oder zumiındest voraussehbaren
un zuverlässıgen polıtischen Systems, in dem das sozıale un: ökonomische
Handeln stattfindet. Voraussehbarkeıt un Zuverlässigkeit polıtischer un sozıjaler
Instiıtutionen sınd aber Ur möglıch in eiıner konstitutionellen Staatsform, 1ın der dıe
Menschenrechte anerkannt werden. IDiese Entwicklungsvoraussetzungen enthal-
ten nıcht die Maximalformulierung menschlıicher un wiırtschafttlicher Rechte, aber
sS1e ertordern strikt die menschlichen Grundrechte: Menschenwürde als das Recht
auf Leben un gleiche Behandlung VOT dem Gesetz, die Möglıchkeıt, freı
handeln, insoweıt die Freiheit des eınen nıcht die Freiheit der anderen beeinträch-
tigt, und eıne gewWlSsSseE Mitwirkung den Entscheidungsprozessen der Regierung.
Diese menschlichen Grundrechte sınd 198808  — geschützt 1n eıner konstitutionellen
Staatstorm mıiıt ırgendeıiner Art VO  e} Gewaltenteilung, die als Kontrolle der
Einhaltung der Verfassung dient.

Diese Bedingungen ertordern nıcht notwendıgerweise eıne parlamentarısche
der plebiszıtäre Demokratie. Im Gegenteıl: Manchmal sınd „demokratische“
Regierungen, WeNn sS1e VO einer schmalen Mehrheit beherrscht werden, dıe sıch
durch tTammes- der klassenmäßige Herkunft definiert, gegenüber JeNCN, dıe nıcht
dieser Mehrheıit angehören, wenıger partızıpatıv als beispielsweise konstitutionelle
Monarchien der Bürokratien. Die Teilung der Gewalten, die Fxıstenz eıner
unabhängigen Rechtsprechung, dıe ungehindert die FExekutive kontrollieren kann,
un eıner kompetenten un ratiıonalen Admiuinıistratıion, Urz die Herrschatt des
Rechts, können für den Schutz der Menschenrechte und für die Sıcherstellung der
Lerntfähigkeıit eıner Gesellschaft wichtiger seın als demokratische Mitwirkung auf
allen Regierungsebenen. Die Erfahrung der deutschen Wiırtschaftswachstumspe-
riode des Jahrhunderts zeıgt, da{fß die Rechtsordnung, der „Rechtsstaat“, für
die enschenrechte un die Entwicklung wichtiger seın annn als eıne parlamenta-
A
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rische Demokratie. Der „Rechtsstaat“ sıchert die Lernfähigkeit der Individuen un
dıe Stabilıtät un Verlißlichkeit politischer Institutionen. Er sıchert Fortschritt
und Ordnung. Dies bewahrheitet sıch besonders 1in Sıtuationen ethniıscher Hetero-
genität, 1n denen eın ZEWISSES Ma{ß VO  a} Unabhängigkeıt des Staates VO soz1alen
oder ethnischen Gruppen erforderlich 1sSt Eın Mehrheitswahlsystem, das VO einer
ethnischen Gruppe beherrscht wiırd, ann pCI definıtionem diese Unabhängigkeit
nıcht gewährleısten. Somıt C HUn eın rechtsstaatliches Eınparteiensystem mıt
konstitutionellen Beschränkungen besser seın als eın plebiszıtäres Mehrparteijensy-
stem hne diese.

Die Ideologıe des Soz1alısmus und der Volksdemokratie annn be] Natıonen, die
ethniısch heterogen sınd un ehrgeiz1ige Entwicklungsziele haben, größeren An-
klang tinden als die Idee des Verfassungsstaats. ber der Soz1alısmus 1St in
Gesellschaften, die ethniısch, regional der kulturell segmentar und heterogen sınd,
sıcherlich nıcht lebenstähig. Er annn diesen Umständen einfach nıcht
tunktionıeren. Die Idee des Verfassungsstaats und der Menschenrechte 1St VO

einem emotionalen un utopischen Standpunkt A4UsSs wenıger anzıehend: aber s1e 1St
gee1gneter, die Probleme des Fortschritts un der Ordnung, der soz1ıalen Um-
wandlung un: der Wahrung der Menschenwürde 1m Prozeß der wirtschaftlichen
Entwicklung lösen. Menschenrechte, kultureller Wandel und Wiırtschafts-
wachstum sınd keıine sıch gegenselt1g ausschließenden oder sıch wıdersprechenden
Phänomene. Ihre Beziehung 1St eher eıne komplementäre. Die Komplementarıtät
VO Menschenrechten und wirtschaftlicher und soz1aler Entwicklung erhält die
Menschenwürde un dıe kulturellen Traditionen 1m Verlauf der soz1ıalen Moderni-
sıerung, während alle Arten VON Entwicklungsdiktaturen sozıale un: kulturelle
Unruhe un: den Verlust motivierender Tradıtionen verursachen und be] der
Bevölkerung dıe Weıigerung hervorrufen, lernen un dıe notwendıgen sozıalen,
wırtschaftlichen und kulturellen Veränderungen durchzutführen. Dı1e Verweıge-
rung der enschenrechte 1n eıner Natıon bedeutet die Verneinung der Freiheit un
der persönlıchen Entwicklung. 1)a S1€e dıe persönliche Entwicklung einschränkt,
schränkt S1€C ebenso die Entwicklung dieser Natıon eın und ıhre Fähigkeıt,
fortzuschreiten??.
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